
 

1. November 2023 
Nr. 11/2023 

Inhaltsverzeichnis 

Nächstes Amtsblatt 

Der nächste Rietschener 

Anzeiger erscheint am 

Freitag, dem 1. Dezember 

2023. Anzeigenschluss ist 

der  5. November 2023. 

Anzeigen, die zu einem 

späteren Zeitpunkt einge-

hen, können nicht mehr 

bearbeitet werden. 

 

www.rietschen-online.de 

Liebe Leserinnen und Leser, 
auf die einfache Frage “Was 
ist Sicherheit” wird jeder 
Mensch eine andere Ant-
wort geben. Das Thema 
Sicherheit ist im kommuna-
len Alltag eine wichtige Her-
ausforderung. Auch Themen 
wie Kriminalitäts- oder Ver-
brechensbekämpfung sind 
Teil der öffentlichen Sicher-
heit. Letztere liegen in den 
Zuständigkeiten der Landes- 
und Bundesbehörden, den-
noch hat auch jede Straftat 
eine örtliche Auswirkung. 
Der Freistaat Sachsen hat 

erkannt, dass es wichtig ist, 
alle Kräfte, die sich für  die 
öffentliche Sicherheit vor 
Ort engagieren, miteinander 
zu vernetzen und Erkennt-
nisse im Rahmen der Mög-
lichkeiten auszutauschen. 
Mit der ASSKomm-Strategie 
(Allianz Sichere Sächsische 
Kommunen) soll ein mög-
lichst hohes Maß an Sicher-
heit vor Ort gewährleistet 
werden. Die kommunale 
Verwaltung, die Polizei des 
Freistaates Sachsen, die 
Unterstützungsangebote 
des Freistaates und bürger-
schaftliches Engagement 
sollen miteinander eng ver-
netzt werden. In kommuna-
len Präventionsräten soll 
das aktuelle Geschehen 
ausgewertet und Maßnah-
men ergriffen werden, wel-
che die Kriminalität schon 
präventiv eindämmen. Da-
für haben der Freistaat 

Sachsen und die Gemeinde 
Rietschen eine Vereinba-
rung geschlossen, welche 
die Grundlage für diese Zu-
sammenarbeit bilden wird. 
Inhalt dieser Vereinbarung 
ist es, dass speziell für unse-
ren Ort ein Sicherheitskon-
zept erstellt wird. Das Kon-
zept wird auf den vorliegen-
den statistischen Daten  
genauso aufbauen, wie auf 
dem Sicherheitsempfinden 
der Einwohner.  

Wer sich persönlich einbrin-
gen möchte, kann dies zum 
Beispiel in einem kommuna-
len Präventionsrat tun. Inte-
ressenten melden sich bitte 
gern bei der Gemeinde Riet-
schen. 

Herzlichst 
Ihr Bürgermeister 
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Beschlüsse des Verwaltungsaus-
schusses der Gemeinde Rietschen 
Öffentliche Sitzung vom 18.09.2023 
 
Beschluss-Nr. 2/2023: Der Verwaltungsausschuss der    

Gemeinde Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 

18.09.2023 die Annahme der nachfolgend aufgeführten 

Zuwendung: 

Beschluss-Nr. 3/2023: Der Verwaltungsausschuss der    
Gemeinde Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 
18.09.2023 die Annahme der nachfolgend aufgeführten 
Zuwendung: 

Beschlüsse des Gemeinderates der   
Gemeinde Rietschen 
Öffentliche Sitzung vom 25.09.2023 

Beschluss-Nr. 48/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 die 

Gemeinderatssitzung am 23.10.2023 anstatt am 30.10.2023 

durchzuführen. 

Begründung: Die Sitzungen des Gemeinderates der Ge-

meinde Rietschen finden regulär am letzten Montag des 

Monats statt. Der 30.10. ist in diesem Jahr ein Ferientag, 

dem sich ein Feiertag anschließt. Um eine Beschlussfähig-

keit gewährleisten zu können, wurde die Sitzung für den 

Monat Oktober auf den 23.10.2023 vorverlegt. 

Beschluss-Nr. 49/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Mitglieder und deren Stellvertreter in den Techni-

schen Ausschuss als beschließenden Ausschuss zu bestellen: 

Der Beschluss 42/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung:  Durch das Ausscheiden aus dem Gemeinderat 

von Herrn Patrick Schmidt und Frau Linda Noack rücken 

Herr Bernhard Karasch und Herr Matthias Miete an ihrer 

Stelle nach. Die Besetzung des Technischen Ausschusses ist  

neu zu beschließen und der ursprüngliche Beschluss 

aufzuheben. 

Beschluss-Nr. 50/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Einwohner als beratende Mitglieder in den Techni-

schen Ausschuss zu bestellen:  

- Steffen Hilke 

- Silvio Broda 

- Tino Schwarzbach 

Der Beschluss 43/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Weil beide neuen Gemeinderatsmitglieder 

vorher sachkundige Einwohner im Technischen Ausschuss 

waren, konnten weitere Personen vorgeschlagen werden. 

Durch die CDU-Fraktion wurde Herr Tino Schwarzbach 

vorgeschlagen. Die Wählergemeinschaft WiR hat keinen 

weiteren Wahlvorschlag eingereicht. 

Beschluss-Nr. 51/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Mitglieder und deren Stellvertreter in den Verwal-

tungsausschuss als beschließenden Ausschuss zu bestellen: 

Der Beschluss 03/2020 vom 27.01.2020 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Auch hier musste durch das Ausscheiden von 

Gemeinderatsmitgliedern eine neue Besetzung erfolgen. 
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Name des               
Zuwenders 

Betrag Art der Zuwendung/
Verwendungszweck 

Fleischerei Rietschen 
GmbH & Co. KG 

10 kg   
Brat-
würste 

Sachspende/Kita Rietschen 
Laternenumzug am 
02.11.2023 

Name des               
Zuwenders 

Betrag Art der Zuwendung/
Verwendungszweck 

Schlesische Agrar-
genossenschaft 
Daubitz 

100 € Geldspende/Feuerwehr-
historik 

Mitglieder Stellvertreter 

Ingo Schuster Wolfgang Schmidt 

Jeannett Spretz Matthias Miethe 

Dr. Günter Krause Robert Meier 

Jan Anders Torsten Lorenscheit 

Mitglieder Stellvertreter 

Torsten Lorenscheit Jan Anders 

Matthias Miethe Jeannett Spretz 

Robert Meier Dr. Günter Krause 

Dr. Karsten Tusche Wolfgang Schmidt 

Arne Püschel Roland Wittig 

Bernhard Karasch Steffen Schwiebs 

Mitglieder Stellvertreter 

Roland Wittig Arne Püschel 

Steffen Schwiebs Bernhard Karasch 



 

Beschluss-Nr. 52/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Vertreter und deren Stellvertreter in den Gemein-

schaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Rietschen 

zu bestellen:  

Der Beschluss 44/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Aufgrund des Ausscheidens von zwei Ge-

meinderatsmitgliedern musste ebenso der Gemeinschafts-

ausschuss, der die Zusammenarbeit mit der Gemeinde    

Kreba-Neudorf regelt, neu besetzt werden. 

Beschluss-Nr. 53/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 die 

nachstehend genannten Personen als Vertreter der Gemein-

de Rietschen im Aufsichtsrat der ArTour Rietschen GmbH: 

1. Sigune Hilke (Bedienstete der Gemeindeverwaltung, 

Kämmerin) 

2. Torsten Lorenscheit 

3. Ingo Schuster 

4. Robert Meier 

5. Bernhard Karasch 

Der Beschluss 50/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Aus dem Aufsichtsrat ist ein Mitglied des Ge-

meinderates ausgeschieden, was eine Neubesetzung des 

gesamten Aufsichtsrates erforderlich macht. 

Beschluss-Nr. 54/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 die 

nachstehend genannten Personen als Vertreter der Gemein-

de Rietschen in den Aufsichtsrat der WGR Wohnungs-GmbH 

Rietschen: 

1. Ralf Brehmer (Bürgermeister) 

2. Torsten Lorenscheit 

3. Ingo Schuster 

4. Robert Meier 

5. Bernhard Karasch 

Der Beschluss 49/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Der Aufsichtsrat der WGR Wohnungs-GmbH 

Rietschen muss durch das Ausscheiden eines Gemeinde-

rates neu besetzt werden. 

Beschluss-Nr. 55/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Vertreter und Stellvertreter in die Kommission 

„Vereinsförderung durch LEAG AG“ als beratenden Aus-

schuss zu bestellen: 

Der Beschluss 47/2019 vom 05.08.2019 wird gleichzeitig 

aufgehoben. 

Begründung: Ein ausgeschiedener Gemeinderat war eben-

falls Mitglied der LEAG-Kommission, welche sich mit der 

Vorbereitung der Verteilung der Vereinsgelder befasst. Da-

rum muss es für dieses Gremium eine Nachbesetzung 

geben. 

Beschluss-Nr. 56/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 fol-

gende Vertreter und deren Stellvertreter in die Arbeitsgrup-

pe RITA, als beratenden Ausschuss, zu bestellen: 

Der Beschluss 37/2021 vom 29.11.2021 wird gleichzeitig 
aufgehoben. 

Begründung: Auch für dieses Gremium musste es durch das 

Ausscheiden eines Gemeinderatsmitgliedes eine Neube-

setzung geben. Die Neubesetzung betrifft einen Stellver-

treter. 

Beschluss-Nr. 57/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 als 

Termin für die Bürgermeisterwahl den 27.10.2024 und für 

einen etwa notwendig werdenden zweiten Wahlgang den 

17.11.2024 zu bestimmen.  

Begründung: Die Festlegung des Wahltages für die Bürger-

meisterwahl obliegt dem Gemeinderat. Die Amtsperiode 

des amtierenden Bürgermeisters endet am 19.12.2024. Die 

Neuwahl ist frühestens drei Monate und spätestens einen 

Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Unter 

Berücksichtigung der erforderlichen Wahlhelfer, des 

Termins der Landtagswahl (01.09.2024) und der Herbst-

ferien in Sachsen wurden die vorgenannten Termine dem 

Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 

Beschluss-Nr. 58/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 die 

Vergabe des Dienstleistungsvertrages zur Gründung eines 

Vertreter Stellvertreter 

Jan Anders Jeannett Spretz 

Wolfgang Schmidt Matthias Miethe 

Steffen Schwiebs Tilmann Havenstein 

Vertreter Stellvertreter 

Wolfgang Schmidt Robert Meier 

Dr. Karsten Tusche Jan Anders 

Roland Wittig Bernhard Karasch 

Vertreter Stellvertreter 

Torsten Lorenscheit Robert Meier 

Tilmann Havenstein Arne Püschel 
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kommunalen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in 

Kooperation mit der Gemeinde Krauschwitz an die Firma 

dostal & partner management-beratung GmbH, Bahnhof-

straße 5 in 84137 Vilsbiburg entsprechend dem Angebot 

vom 07.09.2023 zu einem Bruttopreis von 19.159 €. Die 

Finanzierung erfolgt durch beide Gemeinden jeweils zur 

Hälfte. Die Gemeinde Rietschen sichert ihren Anteil von 

9.579,50 € über die in den Haushaltsjahren 2023 + 2024 

bereitgestellten allgemeinen Planungsleistungen ab. 

Begründung: Aufgrund der derzeitigen demographischen 

Situation und Entwicklung steht die Gemeinde Rietschen 

vor der Aufgabe, nach Möglichkeiten zur langfristigen 

Sicherstellung der ärztlichen Versorgung zu suchen. Auch 

für andere Gemeinden im ländlich geprägten Gebiet stellt 

sich diese Aufgabe. Um die Ansiedlung neuer Ärzte in un-

serer Region zu unterstützen, müssen optimale Bedingung-

en vorbereitet werden. Zur Entlastung der Mediziner von 

Organisations- und Verwaltungsaufgaben, wie auch zur 

Bündelung von Kompetenz, bietet sich die Gründung eines 

Medizinischen Versorgungszentrums an. 

Die Firma dostal & partner management-beratung GmbH 

unterstützt seit 2015 Gemeinden, Städte und Landkreise bei 

der Sicherstellung einer nachhaltigen Primärversorgung mit 

medizinischen Leistungen. Dazu liegt das Angebot in Form 

eines Dienstleistungsvertrages vor. 

Erste Absprachen mit dem örtlichen Hausarzt und der Ge-

meinde Krauschwitz wurden getroffen. 

Vorhandene Hausärzte werden in das Konzept einge-

bunden. Die Gemeinde Krauschwitz hat Interesse an einer 

gleichberechtigten Zusammenarbeit signalisiert. 

Beschluss-Nr. 59/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 ent-

sprechend § 48 Abs. 4 des Sächsischen Waldgesetzes den 

Wirtschaftsplan 2024 in der vorliegenden Fassung. 

Begründung: Der Gemeinderat hat über den jährlichen 

Wirtschaftsplan zu beschließen. Der  Plan wurde durch den 

Staatsbetrieb Sachsenforst auf der Grundlage des Be-

triebsgutachtens erarbeitet. Im Jahr 2024 sind Durch-

forstungen im Bereich Görlitzer Straße/Gartenstraße und im 

Gewerbegebiet Ziegelei II geplant. Die hierfür anfallenden 

Kosten werden durch den zu erwartenden Holzerlös ge-

deckt. Die Gemeinde wird durch die Waldbewirtschaftung 

einen Erlös von ca. 400 € im Jahr 2024 voraussichtlich 

erhalten. 

Beschluss-Nr. 60/2023: Der Gemeinderat der Gemeinde 

Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 25.09.2023 den 

Dienstleistungsauftrag zur Unterstützung des kommunalen 

Energiemanagement (Energiecoach) an das Ingenieurbüro 

R. Michler in Quitzdorf am See zu einem Auftragspreis von 

19.040 € für den Zeitraum 2023 bis 2026 zu vergeben. 

Begründung: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Mai 

2023 die Erweiterung und den beabsichtigten kontinuierli-

chen Betrieb eines Energiemanagements beschlossen. 

Gemäß dem Fördermittelbescheid wird das kommunale 

Energiemanagement von einem externen Dienstleister 

(Energiecoach) unterstützt. Mit der Unterstützung eines 

externen Dienstleisters verfolgt die Gemeinde das Hauptziel 

einer Etablierung von organisatorischen Strukturen für das 

Energiemanagement in der Gemeinde und einer nachhal-

tigen Verstetigung. Der Energieberater Roland Michler hat 

im Rahmen einer Ausschreibung das wirtschaftlichste Ange-

bot abgegeben. 

Gedenken anlässlich des Volks-
trauertages am 19. November 2023 

Der Volkstrauertag gilt der Ruhe und 

des stillen Gedenkens an die zahlrei-

chen Opfer von Kriegen und sonstigen 

Gewalttaten nicht nur in Deutschland, 

sondern auf der ganzen Welt. 

Dieses Gedenken findet unter anderem 

mit Ansprachen und Reden statt. In 

zahlreichen Gemeinden und Städten 

erfolgen Kranzniederlegungen und wei-

tere Gedenkstunden. 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

für ein gemeinsames Gedenken findet 

um 14:00 Uhr eine Andacht mit dem 

Posaunenchor auf dem Friedhof       

Rietschen und um 15:00 Uhr auf dem 

Soldatenfriedhof im Ortsteil Daubitz 

(Neu-Daubitzer Weg) statt. 

Ihr Bürgermeister 

 

Grafik: Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. 

Versöhnung über den Gräbern 

Unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern“ betreut 

der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. seit 1919 

die Gräber deutscher Gefallener und zahlreicher ziviler Toter 

beider Weltkriege. Noch immer wird die Arbeit überwie-

Gemeinderatssitzung   

Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rietschen 
findet am Montag, dem 27.11.2023, um 19:00 Uhr im 
Lausitzer Eck statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig in 
den Schaukästen von Rietschen, Teicha, Daubitz und 
Hammerstadt bekannt gegeben. 

 



 

gend aus Spenden finanziert. Der Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e. V., Landesverband Sachsen führt in 

diesem Jahr seine Haus- und Straßensammlung noch bis 

zum 26. November durch.   

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

wer den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V.  

unterstützen und in der Gemeinde Rietschen die Straßen-

sammlung durchführen möchte, meldet sich bitte im Ge-

meindeamt Rietschen, Sekretariat, Zimmer 15. 

Gern können Sie Ihre Spende auf die nachfolgende Bankver-

bindung oder über den QR-Code entrichten. 

 

Spendenkonto 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

IBAN: DE95 8505 0300 3120 1044 68 

BIC: OSDDDE81XXX 

 

Bürger für die Pflege der Kriegsgräber-
anlagen auf dem Kommunalen 
Friedhof und im Ortszentrum                     
Rietschen gesucht 

Die Gemeinde Rietschen vergibt die Pflege der Kriegsgrä-

beranlagen auf dem Kommunalen Friedhof und im Orts-

zentrum (Sowjetisches Ehrenmal) in Rietschen ab dem 

01.01.2024 neu. 

Gesucht werden zwei engagierte Bürger/innen, welche sich 

ab dem genannten Zeitpunkt ehrenamtlich um folgende 

Aufgaben kümmern: 

 Pflege der Pflanzungen, der Hecke und Sträucher 

 regelmäßiges Schneiden der Heide 

 Verschneiden von Sträuchern 

 Mähen der Rasenfläche bei Bedarf 

 Beseitigung von Rasen- und Strauchverschnitt, Laub und 

Müll 

 Gießen bei Trockenheit 

 Laub harken (insbesondere vor dem Volkstrauertag) 

Die Pflege ist nach Bedarf, mindestens jedoch aller vier Wo-

chen auszuführen. Die Gemeinde Rietschen zahlt für die 

Pflege der Kriegsgräberanlagen eine jährliche Aufwandsent-

schädigung. Sie trägt auch die Kosten der Bepflanzung und 

stellt die erforderlichen technischen Hilfsmittel zur Verfü-

gung. 

Interessierte Bürger werden gebeten, sich persönlich, 

schriftlich oder telefonisch bis zum 15.11.2023 bei           

Frau Swienty-Budischin zu melden. 

Telefon-Nr.: 035722 421-15 

E-Mail-Adresse: ms@rietschen.de 

gez. M. Swienty-Budischin 

Sachbearbeiterin Friedhof, Feuerwehrwesen, Kindertages-

stätten 

Einladung zur Gemeindeweihnachts-
feier am Mittwoch, dem 06.12.2023 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

wir laden Sie recht herzlich zu unserer Gemeindeweih-

nachtsfeier in den FEMA-Saal am Mittwoch, dem 6. Dezem-

ber 2023, von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein.  

Ein weihnachtliches Programm wird durch die Schülerinnen 

und Schüler der Freien Schule Rietschen vorgetragen. 

Für das leibliche Wohl und Tanzmusik sind gesorgt.  

Die ArTour Rietschen GmbH organisiert für diejenigen, wel-

che keine Fahr- bzw. Mitfahrgelegenheit haben, die Beför-

derung. Daher bitten wir Sie, sich in der Zeit vom 20. No-

vember 2023 bis 24. November 2023 mit Namen, Vorna-

men, Wohnanschrift, Telefonnummer und Anzahl der Per-

sonen bei der ArTour Rietschen GmbH zu melden. 

Dafür stehen Ihnen folgende Anmeldemöglichkeiten zur 

Verfügung: 

Telefon-Nr.: 035772 44665,  

FAX-Nr.: 035772 449582 oder per  

E-Mail: rg.artour@rietschen-online.de  

In der Zeit vom 27. November 2023 bis 30. November 2023 

nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf, um Ihnen die Abholzeit 

bekannt zu geben.   

Die Rückfahrt wird flexibel nach Bedarf durchgeführt. Wir 

hoffen auf zahlreiche Gäste und wünschen Ihnen einen 

schönen vorweihnachtlichen Nachmittag.  

Ein barrierefreier Zugang ist gewährleistest.  

gez. Rena Graf  

ArTour Rietschen GmbH  

im Auftrag der Gemeinde Rietschen 
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Immobilienausschreibung 

Die Gemeinde Rietschen veräußert die Immobilie im Orts-
teil Daubitz, Dorfstraße 43 in 02956 Rietschen. 

Gemarkung:  Daubitz 

Flur:   7 

Flurstück:  29 

Kaufpreis:   gegen Gebot 

Grundstücksfläche: 2.787 m² 

Wohnfläche:   ca. 415 m² (EG + OG) 

Zustand:   unsaniert 

Baujahr:   um 1900 

Denkmalschutz:  ja 

Besichtigung:  nach Vereinbarung unter der  
   Telefon-Nr.  035772 421-18 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Angebote an: 

Gemeinde Rietschen 

Liegenschaftsverwaltung 

Forsthausweg 2 

02956 Rietschen 

Telefon-Nr.: 035772 421-18 

 

Verkaufsanzeige 
Bau– und Gewerbegrundstücke in der               
Gemeinde Rietschen 

Die Gemeinde Rietschen veräußert folgende Baugrund-
stücke: 

Information zum Amtsblatt des      
Landkreises Görlitz 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

das gedruckte Amtsblatt des Landkreises Görlitz vom          

27. September 2023 mit den Auszügen aus den Amts-

blättern Nr. 12 bis 18/2023 liegt in der Gemeinde Rietschen, 

Forsthausweg 2 im Informationsständer des Erdgeschosses 

zur Abholung für Sie bereit. 

Sie erhalten weiterhin über unseren Rietschener Anzeiger 

die Information, wann wir das nächste Amtsblatt geliefert 

bekommen haben.  

gez. A. Jähn 
Sachbearbeiterin Bürgermeister 

 

 

 Flur Flurstück/e Größe 
in m² 

Rietschen  

Neuer Weg 1 
6 

157/4  
426/2 

862 

Eichenweg 6 428/53 1.591 

Gebiet Nieder Prauske 

Zweibrücker Straße 6 148/32 851 

 Flur Flurstück/e Größe 
in m² 

Gebiet Nieder Prauske 

Zweibrücker Straße 6 
6 

148/35 
153/12 

885 

Zweibrücker Straße 6 153/14 1.112 

Teicha  

Dorfstraße  2 97 4.225 
(teilbar) 

Die Gemeinde Rietschen veräußert folgende Gewerbe-

grundstücke: 

Gewerbegebiet Ziegelei 

Flurstück/e Größe in m² 

30/5 und 29/17 3.488 

30/35 und 30/18 10.709 

30/33 7.988 

30/11 5.311 

31/7, 32/3 und 32/4 13.149 

31/6 11.032 

Bei Fragen steht Ihnen Frau Wenzel unter der Telefon-Nr. 

035772 421-18 oder E-Mail-Adresse mw@rietschen.de 

gern zur Verfügung. 

gez. M. Wenzel 

Sachbearbeiterin Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung 
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1. Öffentliche Bekanntmachung und        
Ladung 

Die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Grundstücksei-
gentümer und Erbbauberechtigten im Neuordnungsgebiet 
Verlegung Weißer Schöps oder ihre gesetzlichen Vertreter 
und Bevollmächtigten werden hiermit zu einer öffentlichen-
Teilnehmerversammlung eingeladen. 

Versammlungsort:  Kulturhaus FEMA, Rothenburger Str. 14 a,   

                                    02956 Rietschen 

Versammlungszeit:  Dienstag, den 12.12.2023, um 19:00 Uhr 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Information zum Stand des Unternehmensverfahrens 

Verlegung Weißer Schöps 

3. Erläuterung der Ergebnisse der Wertermittlung 

4. Allgemeine Aussprache 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden anschließend 

mindestens 4 Wochen lang, im Zeitraum vom 13.12.2023 

bis 18.01.2024 in den Verwaltungen der 

 Gemeinde Rietschen (Forsthausweg 2, 02956 Rietschen) 

und  

 Gemeinde Kreba-Neudorf (Am Sportplatz 8, 02906  

Kreba-Neudorf)  

zu den jeweiligen Sprechzeiten ausgelegt. 

Zusätzlich können die Unterlagen    

digital über die Internetseite 

www.vlnsachsen.de/260301/

wertermittlung eingesehen werden. 

Für Erläuterungen erreichen Sie einen 

Vertreter der Teilnehmergemeinschaft 

 per E-Mail: flurbereinigungsbehoerde@kreis-gr.de 

 per Telefon: 03581 / 663-3620 und 

 persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung 

Einwendungen gegen die Wertermittlung können die Betei-

ligten schriftlich während der Dauer der Auslegung vorbrin-

gen. Diese sind zu richten an: 

Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Verlegung 

Weißer Schöps 

beim Landratsamt Görlitz 

 

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung, Sachge-

biet Nord 

Georgewitzer Straße 42 

02708 Löbau 

Löbau, 25. September 2023 

gez. Fischer 

Vorstandsvorsitzender 

2. Informationen zur Wertermittlung 

Warum wird eine Wertermittlung im Verfahren der ländli-

chen Neuordnung durchgeführt? 

In den Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

sind die Teilnehmer für ihre eingelegten Grundstücke in Land 

von gleichem Wert (nicht gleicher Fläche) abzufinden. 

Aus diesem Grundsatz heraus erfolgt eine Bewertung 

(Wertermittlung) des Grund und Bodens. Entscheidend ist 

hierbei das Wertverhältnis, in dem die einzelnen Grundstücke 

zueinander stehen, nicht der Wert in Geld. 

Weitere Aufgaben der Wertermittlung: 

 Ermittlung der Landabzüge nach § 88 FlurbG (wenn erfor-

derlich) 

 Festsetzung der Geldausgleiche für unvermeidbare   

Mehr- und Minderausweisungen von Land im Flurbe-

reinigungsplan 

 Bemessung der Teilnehmerbeiträge, wenn nichts anderes 

bestimmt wurde 

Wie läuft die Wertermittlung ab? 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft erarbeitet einen 

Wertermittlungsrahmen. In diesem werden die Grundsätze 

der Bewertung verfahrenseinheitlich festgeschrieben. Mit 

Beschluss des Vorstandes ist der Wertermittlungsrahmen an-

zuhalten. 

Nun kann für jede Fläche im Verfahrensgebiet nach dem Wer-

termittlungsrahmen eine Bewertung festgelegt werden. 

Für landwirtschaftliche Flächen richtet sich die Ermittlung des 

Wertverhältnisses nach deren landwirtschaftlichen Nutzen, in 

Anlehnung an die Ergebnisse der Bodenschätzung. 

Für Bauflächen und Bauland sowie für bauliche Anlagen 

(sofern diese den Eigentümer wechseln) erfolgt die Werter-

mittlung auf Grundlage der Verkehrswerte. 

Die Bewertung aller Flächen im Verfahrensgebiet wird in der 

Wertermittlungskarte zusammengefasst dargestellt. 

Teilnehmergemeinschaft der              
Ländlichen Neuordnung 
Verlegung Weißer Schöps 

http://www.vlnsachsen.de/260301/wertermittlung
http://www.vlnsachsen.de/260301/wertermittlung
mailto:flurbereinigungsbehoerde@kreis-gr.de
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Die Ergebnisse der Wertermittlung (Wertermittlungskarte) 

werden in einer Teilnehmerversammlung am 12.12.2023 vor-

gestellt. Anschließend erfolgt die  Auslage der Wertermitt-

lungskarte (siehe Öffentliche Bekanntmachung und Ladung). 

Während der Dauer der Auslegung können bei der Teilneh-

mergemeinschaft schriftlich Einwendungen vorgebracht wer-

den. 

Nach Behebung begründeter Einwände durch den Vorstand 

sind die Wertermittlungsergebnisse festzustellen. Die Feststel-

lung wird öffentlich bekannt gemacht. 

Gesetzliche Grundlagen 

Die Wertermittlung obliegt dem Vorstand der Teilnehmer-

gemeinschaft. 

 Flurbereinigungsgesetz in seiner gültigen Fassung 

(FlurbG; §§ 27 bis 33) 

 Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes 

und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 

Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (AGFlurbG; §§ 5 

bis 7) 
 

Öffentlicher Hinweis Reg. Nr.: 825-2023 
Information an Landwirte und Landwirtschafts-
betriebe  

Über die Genehmigung zur Veräußerung des nachstehenden 

Grundstückes ist nach Grundstückverkehrsgesetz zu entschei-

den:  

Weitere ggf. notwendige Angaben (u. a. Flurstücksbezeich-

nung) sind in der Genehmigungsbehörde zu erfragen bei: 

 Frau Seidel (Telefon-Nr.: 03581 663 3511) oder 

 Herrn Pohl (Telefon-Nr.: 03581 663 3510) oder  

 per Mail: agrarstruktur@kreis-gr.de 

 

Leistungsfähige landwirtschaftliche Unternehmen, die zur 

Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb des Grundstückes 

interessiert wären, wird Gelegenheit gegeben, dem  

Landratsamt Görlitz 

Dez. III / Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 

Sachgebiet Geschäftsstelle Gutachterausschuss/Agrarstruktur 

Postfach 30 01 52 

02806 Görlitz 

bis zum 06.10.2023 ihr Erwerbsinteresse schriftlich zu bekun-

den und mitzuteilen, welchen Preis sie bei einer eventuell 

gegebenen Erwerbsmöglichkeit für den gesamten Vertrags-

umfang anbieten würden. 

Hinweise: 

Einem Erwerbsinteresse ist die Selbstauskunft zur Ermittlung 

der Aufstockungsbedürftigkeit hinzuzufügen. Das Formular 

finden Sie auf der Internetseite beim Landkreis Görlitz bzw. 

unter folgendem Link: 

https://www.kreis-goerlitz.de/Amtliches/Amtliche-

BekanntmachungenLK.htm/01-Aktuelles/Dienstleistungen/

Oeffentlicher-Hinweis.html 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilung eines 

Erwerbsinteressenten keinerlei Erwerbsansprüche begründet 

und den Absender nicht zum Beteiligten am Verwaltungsver-

fahren macht. 

gez. Seidel 

Sachbearbeiterin Agrarstruktur 

 

Landratsamt 
Vermessungswesen und 
Flurneuordnung 

Gemeinde  
Rietschen 

Größe  
in ha 

Nutzungsart gem. Angaben im 
Vertrag / Katasterkarte 

Gemarkung  
Rietschen 
Flur 3 

0,0304 Grünland 

 0,5162 Grünland 

 0,1926 0,0963 ha Grünland 
0,0963 ha Wald 

Ende der amtlichen Bekanntmachung  

 

 

 

Die Freie Schule Rietschen lädt herzlich zum alljährlichen 
Weihnachtsbasar ein. Am Mittwoch, dem 29.11.2023 öff-
nen sich von 14:00 bis 18:00 Uhr wieder die Pforten in der 
Freien Schule Rietschen.  

Nicht nur die zukünftigen Fünftklässler sind herzlich auf 
einen geführten Rundgang durch die Schule eingeladen. 
Darüber hinaus wird jede Klasse etwas Buntes, Leckeres 
oder Sehenswertes vorbereitet haben. Schülerinnen und 
Schüler der ersten 11. Klasse stellen das berufliche Gymna-
sium vor. 

Ein Schülerprogramm startet ca. 16:30 Uhr. Auf dem Weih-
nachtsbasar finden sich bestimmt hübsche Nikolaus- oder 

Kindertagesstätten und Schulen 

Einladung zum                  
Weihnachtsbasar 



 

 
 
 
 

 

„Dogman“ 
Mi. 01.11.2023 um 19:30 Uhr, FSK 16 

 

„Die Mittagsfrau“ 
Fr. 03.11. & Mi. 08.11.2023 um 19:30 Uhr, FSK 16 

 

"Ernest & Celestine“ 
Die Reise ins Land der Musik 

So. 05.11.2023 um 15:00 Uhr, FSK 0 
 

"The Creator" 
Fr. 10.11. & Mi. 15.11.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

"Die einfachen Dinge“ 
Mi. 15.11.2023 um 15:00 Uhr, FSK 0 

 

"Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry" 
Fr. 17.11. & Mi. 22.11.2023 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

"Wochenendrebellen" 
Fr. 24.11. & Mi. 29.11.2023 um 19:30 Uhr, FSK 6 

 

"Paw Patrol" 
Der Mighty Kinofilm 

So. 26.11.2023 um 15:00 Uhr, FSK 0 
       

Kino-Café Rietschen e. V. ★ Rothenburger Str. 2 ★ 02956 Rietschen            
★ kinoverein-rietschen@gmx.de 

Anzeigen 

 

 

Liebe Senioren der Seniorenclubs in Hammerstadt, Teicha, 
Rietschen und Daubitz, 

für den Monat November haben wir wie immer um 14:00 
Uhr folgende Termine: 

 am 07.11.2023 im Gewandhaus Daubitz, 
 am 09.11.2023 in der FFW Teicha,  
 am 14.11.2023 in der FFW Rietschen und  
 am 16.11.2023 in der FFW Hammerstadt.  

Eure Marlene, Ilka und Rena 

 „Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun,                             
aber gewiss etwas Gutes.“                                                               

Friedrich Schleiermacher 

Rietschener Anzeiger    Nr. 11/2023   1. November 2023 9 Informationen und Mitteilungen 

 

 

 

Einladung zur Jahresversammlung der                     
Jagdgenossenschaft Rietschen 

 
Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Rietschen wer-
den hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Rietschen gehören und auf 
denen Jagd ausgeübt werden darf, herzlich eingeladen. 
Bitte bringen Sie den Nachweis über die zu vertretende 
Fläche mit! Bei Vertretung bringen Sie bitte auch eine 
schriftliche Vollmacht mit! 
 

Datum: Montag, den 4. Dezember 2023, um 19:00 Uhr 
Ort: Lausitzer Eck, Rothenburger Str. 2, 02956 Rietschen 
 

Sollte die Veranstaltung an diesem Tag nicht möglich sein, 
wird diese zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
 

Tagesordnung 
1. Feststellung der Anwesenheit und der vertretenen 

Grundflächen 
2. Wahl eines neuen Vorstandes gemäß Satzung 

a) Wahl der Revisionskommission 
b) Wahl des Schriftführers 
c) Wahl des Kassenführers 
d) Wahl der Beisitzer 
e) Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 
f) Wahl des Jagdvorstehers 

3. Schlusswort des neuen Jagdvorstehers 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Ralf Brehmer 
Bürgermeister 

Jagdgenossenschaft Rietschen 

Körperschaft des Öffentlichen Rechts 
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   Ansetzungen der Abteilung Handball  

          des SSV Stahl Rietschen e. V. 

            in der Sporthalle Rietschen 

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

04.11 Sa 10:30 D-Jugend 
(männlich) 

OHC Berndstadt 

04.11. Sa 12:15 D-Jugend 
(weiblich) 

Görlitzer HC III 

04.11. Sa 14:00 2. Männer SV Koweg Görlitz III 

04.11. Sa 16:00 Frauen OHC Bernstadt 

04.11. Sa 18:15 1. Männer OHC Bernstadt 

05.11. So 11:00 C-Jugend 
(männlich) 

OHC Bernstadt 

05.11. So 13:00 C-Jugend 
(weiblich) 

Görlitzer HC II            
(D-Jugend) 

05.11. So 15:00 A-Jugend 
(männlich) 

VfB Bischofswerda 

12.11. So 11:00 F-Jugend 
(männlich) 

1. - 11:00 Uhr                     
       OHC Berndstadt 
2.    - 11:45 
3.    - 12:45 
4.    - 13:30  
       HV Eibau 

25.11. Sa 10:45 D-Jugend 
(männlich) 

TBSV Neugersdorf 

25.11. Sa 12:30 D-Jugend 
(weiblich) 

TBSV Neugersdorf 

25.11. Sa 14:15 C-Jugend 
(männlich) 

TBSV Neugersdorf 

25.11. Sa 16:00 C-Jugend 
(weiblich) 

TBSV Neugersdorf 

25.11. Sa 18:15 1. Männer TBSV Neugersdorf 

Der KSC Stahl Rietschen lädt ein zum 

S C H L A C H T S C H Ü S S E L   

essen. 
 

Wann?     am 16.12.2023 

Uhrzeit? ab 11:00 Uhr 

Wo?  auf der Kegelbahn in Rietschen 
 

Deftiges Essen mit Glühwein und Fassbier. 
 

Anmeldung 

Bitte bis zum 04.12.2023 unter der Telefonnummer 

01525 9075492  

anmelden! 



 

Veranstaltungen und Termine 

05.11.2023   15:00 - 17:00 Uhr 
Großelterntag 
Lausitzer Eck, Kulturwerk Rietschen 
 

13.11.2023   16:30 Uhr 
Martinstag 
Kirche Hähnichen, Ev. Kita St. Georg Daubitz 
 
Weitere Veranstaltungen finden Sie in dieser Ausgabe und 
auf den Homepages.  

 Gemeinde Rietschen www.rietschen-online.de 

 Erlichthof Rietschen www.erlichthof.de  

 Kulturwerk www.kinokulturwerk.lausitzereck.de 

 

Änderungen vorbehalten, keine Gewähr für Vollständigkeit. 
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